
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD und CDU für die Beiratssitzung 
am 13. Februar 2012 
 
Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung des Beirates: 
 
Der Beirat möge beschließen: 
 
§ 10 Absatz 8 der Geschäftsordnung wird neu gefasst. 
 
Bisher: 
 
Das Beiratsprotokoll ist vom Beirat in der darauffolgenden Beiratssitzung zu 
genehmigen. Einwendungen werden durch Beschluss des Beirates, gegebenenfalls 
durch Berichtigung, erledigt. 
 
Neu: 
 
Das Beiratsprotokoll ist vom Beirat in der darauffolgenden Beiratssitzung zu 
genehmigen. Einwendungen gegen Form und Fassung sind rechtzeitig 
schriftlich beim Ortsamt einzureichen. Sie werden durch Beschluss des Beirates, 
gegebenenfalls durch Berichtigung, erledigt. 
 
Begründung: 
 
Durch die Neufassung sollen die schier endlosen und wiederkehrenden Debatten um 
die Niederschriften in den Beiratssitzungen der Vergangenheit angehören. Den 
Bürgerinnen und Bürgern des Stadtteils fehlt dafür jegliches Verständnis. 
 
 
für die Fraktion der SPD    für die Fraktion der CDU 
Helma Stitz      Ralf Schwarz 
 
 
Bremen, d. 30.01.2012 


